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Strahlenschutzanweisung nach § 34 StrISchV
1. Persönlicher Geltungsbereich
Alle an der Schule Beschäftigten sowie die Schülerinnen und Schüler, die Umgang mit radioaktiven Stoffen haben, sind verpflichtet, die Strahlenschutzgrundsätze einzuhalten und diese Strahlenschutzanweisung zu befolgen.


2. Räumlicher Geltungsbereich

Diese Strahlenschutzanweisung gilt
2.1 für folgende Räume, in denen mit radioaktiven Stoffen, radioaktiven Präparaten und Schulröntgeneinrichtungen umgegangen wird:


____________________________________________________________________


2.2 für folgende Räume, in denen radioaktive Stoffe aufbewahrt werden:


___________________________________________________________________

3. Strahlenschutzorganisation
3.1 Strahlenschutzverantwortlicher für die Hamburger Schulen ist Herr Werner Renz, 
Behörde für Schule und Berufsbildung, Tel. 428 63 33 73, außerhalb der Dienstzeiten 
0173 108 92 57.

3.2 Fachlich zuständig für den Strahlenschutz an der Schule ist der (Erste) Strahlenschutzbeauftragte:

_____________________________________________________________________

Name, Tel. dienstlich, Privatanschrift, Tel. privat



Zum Vertreter wurde bestellt:

_____________________________________________________________________

Name, Tel. dienstlich, Privatanschrift, Tel. privat

4. Unterweisung
Alle Schülerinnen und Schüler, die mit radioaktiven Stoffen, radioaktiven Präparaten oder mit Schulröntgeneinrichtungen umgehen, sind von der zuständigen Lehrkraft, die Strahlenschutzbeauftragter ist, vor Aufnahme der Tätigkeit über

· Arbeitsmethoden und die möglichen Gefahren,

· die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen,

· den für die Tätigkeit wesentlichen Inhalt der Strahlenschutzverordnung und der Röntgenverordnung,

· das Verhalten bei Schwangerschaften,
· über diese Strahlenschutzanweisung
zu unterweisen. 
Die Unterweisung ist mit Angabe der teilnehmenden Personen und des verwendeten Informationsmaterials zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen über die Unterweisungen sind von den unterwiesenen Personen zu unterzeichnen und in der Schulakte „Strahlenschutz“ abzulegen.



5. Festlegungen zum Arbeitsverhalten 
Die folgenden Anweisungen sind einzuhalten:
5.1 Radioaktive Präparate und die Schulröntgeneinrichtung dürfen nur verwendet werden, wenn sie eine Bauartzulassung besitzen oder wenn der Umgang bzw. Betrieb genehmigt wurde. Hinweise in den Bauartzulassungen, den Betriebsanleitungen der Hersteller und den Auflagen der Genehmigungen sind zu beachten. Veränderungen an radioaktiven Präparaten oder deren Umhüllung sowie an den Sicherheitseinrichtungen der Schulröntgeneinrichtung sind unzulässig.

5.2 Radioaktive Präparaten und die Schulröntgeneinrichtung dürfen ausschließlich in folgenden Räumen verwendet werden:

____________________________________________________________________

5.3 Radioaktive Stoffe und radioaktive Präparate sind in Raum ___________________
in dem dafür vorgesehenen Behälter diebstahlsicher zu verwahren.


5.4 Die Schulröntgeneinrichtung ist nach der Verwendung im Unterricht in der Physiksammlung aufzubewahren.

5.5 Schülerinnen und Schüler, die dieses Thema im Unterricht behandeln, dürfen beim Umgang mit genehmigungspflichtigen radioaktiven Stoffen oder Röntgeneinrichtungen nur unter ständiger Aufsicht und Anleitung einer Lehrkraft, die zum Strahlenschutzbeauftragten bestellt worden ist, mitwirken. Es ist dafür zu sorgen, dass sie keinen Umgang mit genehmigungspflichtigen offenen radioaktiven Stoffen haben.
Alarmierungsplan
	Notruftelefon im Raum ________________

Feuerlöscher im Raum ________________

(Erster) Strahlenschutzbeauftragter, Tel.:  ___________________

Vertreter des (Ersten) Strahlenschutzbeauftragten, 


Tel.:  ___________________

Feuerwehr, Tel.: ____________________

Arzt:, Tel.: _____________________

Behörde für Schule und Berufsbildung, Tel. 428 63 33 73
(außerhalb der Dienstzeiten: 0173 108 92 57)
Atomrechtliche Aufsichtsbehörde: Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz, Amt für Arbeitsschutz, G23/AS211, Tel: 428 37 21 12 





















Schulstempel








� Private Daten werden nur auf jener Version aufgeführt, die im Sammlungsraum der radioaktiven Materialien ausgehängt wird


� ebenso






